
 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

jahrelang ist um die Grundsteuer gestritten worden, bis das Bun-

desverfassungsgericht vor einem Jahr Klarheit geschaffen hat. Jetzt 

haben sich die Finanzminister auf ein Konzept für die Grundsteuer-

reform geeinigt, das bisher aber vor allem Kritik erfahren hat. Die 

Eckpunkte für die geplante Reform und was es mit der Kritik auf 

sich hat, lesen Sie auf der nächsten Seite. Außerdem geht es in 

dieser Ausgabe um geplante Änderungen bei der Mehrwertsteuer, 

den Vorsteuerabzug und Vieles mehr: 
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14. 15. 13. 
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- - 20. 

SV-Beitragsnachweis 25. 24. 28. 
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AAUUFF  DDEENN  PPUUNNKKTT  

»Ein Steuerzahler ist jemand, 

 der keinen Fähigkeitsnachweis 

braucht, um für den Staat zu 

 arbeiten.« 

Unbekannt 

 

»Manchmal ist die Phantasie des 

Steuerzahlers größer als die Re-

gelungskraft des Gesetzgebers.« 

Wolfgang Schäuble 
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Eckpunkte für die Grundsteuerreform liegen vor 

Für die bis Ende 2019 abzuschließende Reform der Grundsteuer 
liegen jetzt erste Eckpunkte vor, die erneut auf ein eher komple-
xes Bewertungsverfahren hindeuten. 

Vor einem Jahr hat das Bundesverfassungsgericht die Grundsteuer 

in ihrer aktuellen Form als verfassungswidrig eingestuft und bis En-

de 2019 eine verfassungskonforme Neuregelung verlangt. Auf das 

Urteil hin wollte das Bundesfinanzministerium bis Ende 2018 ein 

Konzept für die künftige Ausgestaltung der Grundsteuer vorlegen, 

damit ausreichend Zeit bleibt für das Gesetzgebungsverfahren. Im 

Vorfeld wurden viele Vorschläge diskutiert, die unter Namen wie 

„Bodensteuer“, „Äquivalenzmodell“ oder „Kostenwertmodell“ ins 

Rennen gingen. 

Das Urteil wäre also die ideale Gelegenheit gewesen, die Grund-

steuer einfacher zu gestalten, den Verwaltungsaufwand zu minimie-

ren und die finanzielle Belastung für die Bewohner vor allem in 

Großstädten mit besonders hohen Mieten zu reduzieren. Die Fi-

nanzminister von Bund und Ländern haben länger als ursprünglich 

geplant an einem Kompromiss 

gefeilt, der jedoch keines die-

ser Ziele wirklich erreicht. Fol-

gende Eckpunkte für die Re-

form stehen bis jetzt fest: 

• Mieten: Das statistische 

Bundesamt ermittelt alle 

vier Jahre unter anderem 

Daten zur Wohnsituation 

der Bürger. Für jedes Bundesland werden daraus Durch-

schnittsmieten abgeleitet. Bei Wohngrundstücken wird zur Ermitt-

lung der Bemessungsgrundlage an diese durchschnittlichen Net-

tokaltmieten angeknüpft. Ist die tatsächliche Miete bis zu 30 % 

günstiger als die Durchschnittsmiete, wird stattdessen die tat-

sächlich vereinbarte Nettokaltmiete angesetzt. Liegt die tatsäch-

liche Miete dagegen mehr als 30 % unterhalb der Durch-

schnittsmiete, sind mindestens 70 % der durchschnittlichen Net-

tokaltmiete anzusetzen. Der Bewertungsansatz über die Durch-

schnittsmiete gilt für alle Wohnarten, also sowohl für vermieteten 

Wohnraum als auch für selbst genutzte Immobilien. 

• Baujahr: Das Baujahr soll für die Ermittlung des Grundstücks-

werts ein notwendiger Bewertungsparameter sein. Für Gebäude, 

die vor 1948 erbaut wurden, genügt aus Vereinfachungsgründen 

in der Erklärung die Angabe „Gebäude erbaut vor 1948“. 

• Bodenrichtwerte: Ausgangspunkt für die Bewertung von Grund- 

und Boden sind die Bodenrichtwerte. Die Finanzverwaltung kann 

ergänzende Vorgaben zur Bestimmung der Größe der Boden-

richtwertzonen machen. Die Gutachterausschüsse können Bo-

denrichtwertzonen zu noch größeren Zonen (Lagen) zusammen-

fassen. Für Kommunen, deren mittleres Bodenwertniveau unter 

dem Landesdurchschnitt liegt, kann optional das für die Kommu-

ne jeweils ermittelte mittlere Bodenwertniveau als Ortsdurch-

schnittswert angesetzt werden (De-minimis-Regelung). 

• Gewerbeimmobilien: Anders als bei Wohngrundstücken werden 

für vermietete Geschäftsgrundstücke keine statistischen Daten 

erhoben, die für die Bewertung genutzt werden könnten. Daher 

wird bei der Bewertung von Gewerbeimmobilien auf die tatsäch-

lich vereinbarte Miete zurückgegriffen. Bei selbstgenutzten rei-

nen Geschäftsgrundstücken wird zukünftig auf die ortsübliche 

KKUURRZZ  NNOOTTIIEERRTT  

Überarbeitetes Brexit-Steuer-
begleitgesetz verabschiedet 

In seiner letzten Sitzung vor dem geplan-

ten Brexit-Termin am 29. März 2019 hat 

der Bundesrat das vom Bundestag überar-

beitete Brexit-Steuerbegleitgesetz verab-

schiedet, sodass dieses noch rechtzeitig in 

Kraft treten kann. Der Bundesrat hatte 

das Gesetz vor allem um Regelungen für 

deutsche Limited-Gesellschaften und eine 

Bestandsschutzregelung bei der Erbschaft-

und Schenkungsteuer erweitert. Damit ist 

sichergestellt, dass allein der Brexit nicht 

zur Aufdeckung stiller Reserven bei einer 

Limited führt und bei einem rückwirken-

den Wegfall einer erbschaftsteuerlichen 

Begünstigung die steuerliche Belastung 

nicht höher ausfällt als bei einer Besteue-

rung vor dem Brexit. 

 

Erbschaftsteuer ohne Steuerpause 

Nach einem Urteil des Bundesverfassungs-

gerichts musste das alte Erbschaftsteuer-

recht bis zum 30. Juni 2016 geändert 

werden, doch politische Differenzen hat-

ten seinerzeit eine Neuregelung verzö-

gert. Das Finanzgericht Köln hat nun klar-

gestellt, dass Verzögerungen im Gesetz-

gebungsverfahren nicht zu einer Steuer-

pause führen. Auch die vom 1. Juli 2016 

bis zum 9. November 2016 eingetretenen 

Erbfälle unterliegen der Erbschaftsteuer. 

 

Steuerquote und Einnahmen-
überschuss auf Rekordniveau 

Trotz mehrerer Gesetze zur Entlastung 

der Steuerzahler fließt ein immer größe-

rer Anteil des Bruttoinlandsprodukts in 

die Staatskassen: Seit dem Jahr 2005 ist 

die Steuerquote von 19,6 % auf 22,8 % im 

Jahr 2018 gestiegen. Dies teilt die Bun-

desregierung in ihrer Antwort auf eine An-

frage aus dem Bundestag mit. Inzwischen 

belegt Deutschland im OECD-Vergleich 

den zweiten Platz unter den Ländern mit 

der höchsten Steuer- und Abgabenlast. 

Was aus den Steuern geworden ist, zeigt 

ein Blick auf die öffentlichen Kassen, 

denn Bund, Länder und Gemeinden haben 

2018 mehr Überschuss erwirtschaftet als 

je zuvor. Zwar haben auch die historisch 

gute Lage auf dem Arbeitsmarkt und die 

momentan besonders niedrigen Zinsen auf 

Staatsschulden ihren Anteil am Über-

schuss, doch es sind vor allem die spru-

delnden Steuereinnahmen, die im vergan-

genen Jahr zu einem Überschuss von ins-

gesamt 58 Milliarden Euro geführt haben. 
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Vergleichsmiete abgestellt, sofern sie ermittelbar ist. In allen an-

deren Fällen, also auch bei gemischt genutzten Grundstücken, 

die teils geschäftlich und teilweise zu Wohnzwecken genutzt 

werden, kommt das vereinfachte Sachwertverfahren zur Anwen-

dung. Dieses Verfahren berücksichtigt bei der Wertermittlung 

insbesondere die Herstellungskosten. Statt bisher 30 Angaben 

sind dann aber nur noch 8 Angaben erforderlich. 

• Land- und Forstwirtschaft: Bei der Bewertung von land- und 

forstwirtschaftlichem Grundbesitz (Grundsteuer A) bleibt es bei 

dem bisher praktizierten Verfahren. Diese Flächen wurden be-

reits in der Vergangenheit nach dem typisierten Ertragswert be-

wertet, der stets einen realitätsgerechten Wert aufweist. 

• Unbebaute Grundstücke: Die Kommunen erhalten künftig die 

Möglichkeit, auf baureife, unbebaute Grundstücke einen eigenen 

Hebesatz (Grundsteuer C) zu erheben. In Kommunen, die von 

dieser Option Gebrauch machen, wird für solche Grundstücke 

somit künftig erheblich mehr Grundsteuer zu zahlen sein als bis-

her. Damit können die Gemeinden unter bestimmten Vorausset-

zungen einen Anreiz für den Bau neuer Wohnungen schaffen 

und Bodenspekulationen entgegenwirken. 

• Steuermesszahl: Um einen deutlichen Anstieg der Grundsteuer 

zu verhindern, sollen die ermittelten Grundstückswerte in einem 

zweiten Schritt durch die radikale Absenkung der Steuermess-

zahl korrigiert werden. Das Bundesfinanzministerium geht derzeit 

davon aus, dass die neue 

Steuermesszahl künftig 

nur noch ein Zehntel des 

alten Wertes betragen 

wird. Bei konstanten He-

besätzen geht das Minis-

terium nach einer ersten 

groben Schätzung von ei-

ner Steuermesszahl von 

0,325 ‰ aus. Die Steu-

ermesszahl wird allerdings nach Grundstücksarten differenziert 

und soll regelmäßig überprüft und angepasst werden. 

Es bleibt nun abzuwarten, in welcher Form das Finanzministerium 

diesen Kompromiss in ein Gesetz umsetzt. Vor allem Bayern hat 

bereits deutlich gemacht, das Konzept in der jetzigen Form unter 

keinen Umständen mitzutragen. Die Bayern fürchten nicht nur einen 

deutlichen Anstieg der Grundsteuer, sondern halten das Konzept 

auch für viel zu umständlich und bürokratisch. Stattdessen wirbt 

Bayern weiter für eine reine Flächensteuer. 

Auch die Unionsfraktion im Bundestag hat Widerstand gegen den 

Kompromiss angekündigt. Dort stört man sich insbesondere an der 

Mietpreis-Komponente und sieht eine deutliche Mehrbelastung auf 

Mieter in Lagen mit bereits hohen Mieten zukommen. Dieser Sorge 

hat sich auch der Mieterbund angeschlossen, der befürchtet, dass 

klamme Städte die Reform nutzen könnten, um über einen höheren 

Hebesatz den kommunalen Haushalt zu sanieren. 

Die SPD hat unterdessen ein Umlageverbot für die Grundsteuer ins 

Gespräch gebracht. Letztlich würde das aber zu einer noch stärke-

ren Belastung der Mieter führen, da die Eigentümer sich dann die 

Grundsteuer über eine höhere Nettokaltmiete zurückholen müssten. 

Die höhere Nettomiete führt nach dem neuen Grundsteuer-Konzept 

jedoch zu einer noch höheren Steuer und damit erneuten Mietstei-

gerungen – ein Teufelskreis wäre geschaffen.  

Ersatzlose Ausbuchung endgültig 
wertlos gewordener Aktien 

Die ersatzlose Ausbuchung endgültig wert-

los gewordener Aktien durch die depot-

führende Bank führt zu einem steuerlich 

berücksichtigungsfähigen Verlust aus Ka-

pitalvermögen. Zwar stellt der Untergang 

einer Kapitalanlage keine verlustrealisie-

rende Veräußerung dar. Das Finanzgericht 

Rheinland-Pfalz sieht aber keine Gründe, 

die es rechtfertigen könnten, den Unter-

gang einer Aktie anders zu behandeln als 

den einer sonstigen Kapitalforderung, z.B. 

den Ausfall einer Darlehensforderung. 

 

Änderung bei ermäßigter Besteue-
rung nicht entnommener Gewinne 

Einzelunternehmer und Gesellschafter von 

Personengesellschaften können den nicht 

entnommenen Gewinn auf Antrag mit ei-

nem ermäßigten Steuersatz besteuern las-

sen. Dieser Antrag auf ermäßigte Besteue-

rung nicht entnommener Gewinne kann 

auch wieder zurückgenommen werden, 

allerdings nur bis zur Bestandskraft des 

Steuerbescheids für das Folgejahr. Das Fi-

nanzgericht Düsseldorf hat nun klarge-

stellt, dass das Gesetz in Bezug auf diese 

Frist eindeutig ist und eine Änderung des 

Wahlrechts damit auch bei einer späteren 

Änderung der Gewinnfeststellung durch 

das Finanzamt nicht mehr möglich ist, 

wenn das Folgejahr bereits bestandskräf-

tig veranlagt ist. 

 

Flächenübertragung als Aufgabe 
eines Landwirtschaftsbetriebs 

Ein landwirtschaftlicher Betrieb wird mit 

der Übertragung sämtlicher landwirt-

schaftlicher Nutzflächen an Dritte aufge-

geben, denn der Grund und Boden ist für 

dessen Betriebsfortführung unerlässlich. 

Werden im Rahmen einer vorweggenom-

menen Erbfolge die Betriebsgrundstücke 

auf Personen übertragen, die nicht Mitun-

ternehmer im landwirtschaftlichen Be-

trieb sind, kommt es daher zu einer Be-

triebsaufgabe, die zur Aufdeckung der 

stillen Reserven führt. Gleiches gilt bei 

Aufteilung der Flächen auf die Erben nach 

dem Tod des Betriebsinhabers. Der Bun-

desfinanzhof hat ausdrücklich klarge-

stellt, dass die einzelnen Nutzflächen, 

keine Teilbetriebe darstellen, die die Er-

ben zu Buchwerten hätten übernehmen 

und fortführen können. Auch ein wertvol-

les Grundstück von mehr als 3 000 m², das 

zu den funktional wesentlichen Grundla-

gen eines landwirtschaftlichen Betriebs 

gehört, bildet grundsätzlich keinen eigen-

ständigen Teilbetrieb. 
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Änderungen am EU-Mehrwertsteuersystem 

Der Rat der EU hat mehrere kleinere Änderungen am Mehrwert-
steuersystem beschlossen, die ab 2020 gelten sollen. 

Schon 2017 hat die EU-Kommission ein neues Mehrwertsteuersys-

tem für die EU ins Gespräch gebracht. Das seit 1993 geltende der-

zeitige System soll voraussichtlich bis 2022 einer grundlegenden 

Reform unterzogen werden. Weil die Beratung zwischen den Mit-

gliedstaaten zu einer so umfassenden Reform aber viel Zeit in An-

spruch nehmen, führt die EU auch am bisherigen System noch Än-

derungen durch, wenn sich dafür eine Notwendigkeit ergibt. 

Der Rat der EU hat daher im Dezember 2018 drei kurze Gesetzge-

bungsakte angenommen, mit denen einige der Mehrwertsteuervor-

schriften der EU angepasst werden. Die Änderungen sollen vier 

spezifische Probleme lösen, bis ein neues Mehrwertsteuersystem 

eingeführt wird. Alle Änderun-

gen müssen noch in nationa-

les Recht umgesetzt werden 

und sollen ab dem 1. Januar 

2020 gelten. 

• Reihengeschäfte: Es wer-

den einheitliche Kriterien 

vorgeschrieben, um die 

Rechtssicherheit bei der 

Bestimmung der umsatzsteuerlichen Behandlung von Reihenge-

schäften zu verbessern. Als Reihengeschäfte werden aufeinan-

derfolgende Lieferungen derselben Gegenstände bezeichnet, an 

denen mehr als zwei Parteien beteiligt sind, bei denen die Ge-

genstände aber direkt vom ersten Lieferer zum letzten Abnehmer 

befördert wird. Die innergemeinschaftliche Beförderung der Ge-

genstände soll hier nur einer der Lieferungen zugeschrieben 

werden, und nur diese Lieferung soll in den Genuss der für in-

nergemeinschaftliche Lieferungen vorgesehenen Steuerbefrei-

ung kommen. Die anderen Lieferungen der Reihe sollen besteu-

ert werden und können die mehrwertsteuerliche Registrierung 

des Lieferers im Mitgliedstaat der Lieferung erfordern. Die Ände-

rung soll unterschiedliche Vorgehensweisen der EU-

Mitgliedstaaten vermeiden, die zu Doppelbesteuerung oder 

Nichtbesteuerung führen könnten. 

• Identifikationsnummer: Die Angabe der Umsatzsteuer-Identifi-

kationsnummer (UStIdNr.) des Erwerbers wird als zusätzliche 

Voraussetzung für die Umsatzsteuerbefreiung einer innerge-

meinschaftlichen Lieferung von Gegenständen festgeschrieben. 

Die UStIdNr. ist nach dieser Änderung nicht mehr nur eine for-

male, sondern eine materielle Voraussetzung, ohne die eine 

Steuerbefreiung nicht in Frage kommt. 

• Nachweisregelung: Durch die unterschiedlichen Ansätze der 

EU-Staaten beim Nachweis einer innergemeinschaftlichen Liefe-

rung sind Rechtsunsicherheit für die Unternehmen entstanden. 

Es wird daher ein gemeinsamer Rahmen für die Belege festge-

legt, die für die Beantragung einer Mehrwertsteuerbefreiung von 

innergemeinschaftlichen Lieferungen erforderlich sind. 

• Konsignationslager: Die letzte Änderung sieht eine vereinfach-

te und einheitliche Behandlung für die Konsignationslagerrege-

lungen vor, bei denen ein Verkäufer Gegenstände in ein Lager 

verbringt, das einem bekannten Erwerber in einem anderen Mit-

gliedstaat zur Verfügung steht.  

Entschädigungen für Verwaltungs-
ratsmitglieder sind steuerpflichtig 

Entschädigungszahlungen an Verwaltungs-

ratsmitglieder für die Abgeltung von Zeit-

aufwand sind steuerpflichtig. Das Finanz-

gericht Münster hält die Tätigkeit eines 

Verwaltungsrats mit der eines Aufsichts-

rats vergleichbar. Die Entschädigungszah-

lungen decken nicht nur den Zeitaufwand 

für die Sitzungsteilnahme ab, sondern 

auch für die Vor- und Nachbereitung und 

sind damit nicht mit den deutlich niedri-

geren steuerfreien Entschädigungen für 

ehrenamtliche Richter vergleichbar.  

 

Einlage eines Gesellschafters als 
nachträgliche Anschaffungskosten 

Aufwendungen eines GmbH-Gesellschaf-

ters aus einer Einzahlung in die Kapital-

rücklage zur Vermeidung der Inanspruch-

nahme aus einer Bürgschaft für die GmbH 

führen zu nachträglichen Anschaffungs-

kosten auf die Beteiligung an der Gesell-

schaft. Dass sich die GmbH in einer finan-

ziellen Krise befindet, ändert an der 

steuerlichen Berücksichtigung der Auf-

wendungen nichts. Für den Bundesfinanz-

hof steht fest, dass die Einlage zur Ver-

meidung der Haftung als Bürge kein Miss-

brauch von Gestaltungsmöglichkeiten ist, 

weil die Ausstattung einer GmbH mit Ei-

genkapital im Gesellschaftsrecht vorgese-

hen ist. Mit dieser Entscheidung führt der 

Bundesfinanzhof seine Rechtsprechung 

zur Berücksichtigung von Aufwendungen 

eines Gesellschafters aus eigenkapitaler-

setzenden Finanzierungshilfen nach der 

Abschaffung des Eigenkapitalersatzrechts 

im Sinn der Betroffenen fort. 

 

Studienkosten trotz 
Stipendium abziehbar 

Stipendien zur Bestreitung des allgemei-

nen Lebensunterhalts während des Studi-

ums mindern nicht den Werbungskosten-

abzug für eine Zweitausbildung. Das Fi-

nanzgericht Köln hat daher überwiegend 

einem Studenten rechtgegeben, nachdem 

das Finanzamt die Stipendienzahlungen in 

voller Höhe auf die geltend gemachten 

vorweggenommenen Werbungskosten für 

das Studium angerechnet hatte. Eine An-

rechnung sei nur in Höhe von 30 % des 

Stipendiums zulässig, da 70 % auf die Kos-

ten der allgemeinen Lebensführung ent-

fielen und das Stipendium nicht auf die 

Bestreitung von Bildungsaufwendungen 

beschränkt war. Das Gericht ermittelte 

die nicht anzurechnenden Beträge anhand 

der allgemeinen Lebenshaltungskosten ei-

nes Studenten. 
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Vorsteuerabzug ohne Rechnung möglich 

Ein Vorsteuerabzug ist ausnahmsweise auch ohne Rechnung 
denkbar, wenn andere Voraussetzungen erfüllt sind. 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat sich mit den Vorausset-

zungen für den Vorsteuerabzug befasst und dabei klargestellt, dass 

eine ordnungsgemäße Rechnung keine zwingende Voraussetzung 

ist. Zwar gehört eine korrekte Rechnung zu den formalen Voraus-

setzungen für den Vorsteuerabzug. Aufgrund der Mehrwertsteuer-

neutralität, ist der Vorsteuerabzug jedoch auch dann zu gewähren, 

wenn nur die materiellen Voraussetzungen erfüllt sind, selbst wenn 

bestimmte formelle Voraus-

setzungen verletzt sind. 

Das Finanzamt kann daher 

das Recht auf Vorsteuerab-

zug nicht allein deshalb ver-

weigern, weil eine Rechnung 

nicht die gesetzlichen Vo-

raussetzungen erfüllt oder 

ganz fehlt. Voraussetzung ist 

jedoch, dass dem Finanzamt durch objektive Nachweise alle Daten 

vorliegen, um zu prüfen, ob die materiellen Voraussetzungen für 

den Vorsteuerabzug erfüllt sind. Der EuGH hat zwar nicht festgelegt, 

was als objektiver Nachweis in Frage kommt, aber klar die materiel-

len Voraussetzungen aufgezählt. Für den Vorsteuerabzug müssen 

daher nur drei Bedingungen zwingend erfüllt sein: 

• Der Käufer ist ein vorsteuerabzugsberechtigter Unternehmer. 

• Die Lieferung oder Leistung wird von ihm zur Ausführung um-

satzsteuerpflichtiger Umsätze verwendet. 

• Die Lieferung oder Leistung wurde von einem ebenfalls umsatz-

steuerpflichtigen Unternehmer erbracht oder geleistet. 

Das Urteil ist allerdings kein Freibrief, die gesetzlichen Vorgaben im 

deutschen Umsatzsteuerrecht einfach zu ignorieren und Eingangs-

rechnungen nicht mehr sorgfältig zu prüfen und aufzubewahren. 

Vielmehr ist es ein Rettungsanker für die unvermeidliche Auseinan-

dersetzung mit dem Finanzamt, falls eine Rechnung verloren ge-

gangen ist und nicht wieder beschafft werden kann oder aus ande-

rem Grund nicht oder nicht mehr vorliegt.  

 

USt-Vorauszahlung als regelmäßige Ausgabe 

Die Finanzverwaltung hat Details zur Zuordnung regelmäßig 
wiederkehrender Ausgaben  klargestellt. 

Bei der Einnahmen-Überschuss-Rechnung gelten regelmäßig wie-

derkehrende Ausgaben, die kurz vor oder nach dem Kalenderjahr 

abgeflossen sind, zu dem sie wirtschaftlich gehören, als in diesem 

Kalenderjahr angefallen. Der Bundesfinanzhof hat bisher in ständi-

ger Rechtsprechung einen Zeitraum von bis zu 10 Tagen als „kurze 

Zeit“ angesehen. Daher gab es jahrelang Streit um die Frage, wie 

eine Umsatzsteuer-Vorauszahlung im Januar zu behandeln ist, 

wenn der 10. Januar auf ein Wochenende fällt und sich damit die 

Fälligkeit auf den 11. oder 12. Januar verschiebt. 

Mit einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs zu Gunsten der 

Steuerzahler hat die Auseinandersetzung letztes Jahr ein Ende ge-

funden. Die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen hat aufgrund 

dieses Urteils nun ihre Vorgaben zur Behandlung regelmäßig wie-

Mindestlohnanspruch bei einem 
Praktikum mit Unterbrechung 

Praktikanten haben keinen Anspruch auf 

den gesetzlichen Mindestlohn, wenn sie 

das Praktikum zur Orientierung für eine 

Berufsausbildung oder ein Studium leisten 

und es nicht länger als drei Monate dau-

ert. Wird das Praktikum aus Gründen un-

terbrochen, die der Praktikant zu verant-

worten hat (Krankheit, Freistellung auf 

eigenen Wunsch etc.) und um die Dauer 

der Unterbrechung verlängert, entsteht 

dadurch kein Mindestlohnanspruch. Das 

gilt nach einem Urteil des Bundesarbeits-

gerichts zumindest dann,  wenn zwischen 

den einzelnen Abschnitten ein sachlicher 

und zeitlicher Zusammenhang besteht und 

die Höchstdauer von drei Monaten insge-

samt nicht überschritten wird. 

 

Mehrfache Inanspruchnahme der 
Kleinunternehmerregelung 

Unternehmen, die im Jahr nicht mehr als 

17.500 Euro Umsatz erzielen, können bei 

der Umsatzsteuer die Kleinunternehmer-

regelung nutzen und müssen dann keine 

Umsatzsteuer in Rechnung stellen und ans 

Finanzamt abführen. Im Gegenzug ist 

dann aber auch kein Vorsteuerabzug aus 

Eingangsrechnungen möglich. Ein Unter-

nehmer wollte die Kleinunternehmerrege-

lung mehrfach nutzen, indem er seine Ge-

schäfte auf mehrere Gesellschaften ver-

teilte, um so trotz Umsätzen deutlich 

über der Kleinunternehmergrenze seine 

Leistungen umsatzsteuerfrei anbieten zu 

können. Dieser Konstruktion hat der Bun-

desfinanzhof nun eine klare Absage er-

teilt. Während das Finanzgericht die 

mehrfache Inanspruchnahme noch als 

Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten 

einstufte und deshalb die Klage abwies, 

sieht der Bundesfinanzhof bei einer uni-

onsrechtskonformen Auslegung des Um-

satzsteuerrechts gar nicht erst die Mög-

lichkeit einer mehrfachen Inanspruch-

nahme, unabhängig davon, ob diese miss-

bräuchlich ist oder nicht. 

 

Formularversand und Einspruch 
über das ElsterOnline-Portal 

Wer auf der ELSTER-Website einen Ein-

spruch verfasst, diesen aber nicht an-

schließend mit der „Senden”-Funktion an 

das Finanzamt verschickt, sondern statt-

dessen den Befehl „Speichern und Verlas-

sen” verwendet, hat damit keinen wirk-

samen Einspruch eingelegt. Auch wenn 

der Steuerzahler dann irrtümlich davon 

ausgeht, erfolgreich einen rechtzeitigen 

Einspruch eingelegt zu haben, besteht 
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derkehrender Ausgaben insbesondere in Hinsicht auf Umsatzsteu-

er-Vorauszahlungen aktualisiert. 

• Kurze Zeit: Als kurze Zeit im Sinne des Gesetzes gilt ein Zeit-

raum von bis zu 10 Tagen. Innerhalb dieses Zeitraums müssen 

die Zahlungen fällig und geleistet worden sein. Beide Vorausset-

zungen (Fälligkeit und Zahlung) müssen innerhalb des 10 Tages-

Zeitraums vorliegen. Liegt der Fälligkeitszeitpunkt daher außer-

halb des Zeitraums, kann auch die Zahlung nicht dem anderen 

Kalenderjahr zugeordnet werden. Der 10-Tages-Zeitraum kann 

auch in besonderen Einzelfällen nicht erweitert werden. 

• USt-Vorauszahlung: Die Verwaltungsauffassung, nach der eine 

Umsatzsteuerzahlung nicht im Jahr der wirtschaftlichen Zugehö-

rigkeit abgezogen werden darf, wenn sich die gesetzliche Fällig-

keit auf ein Datum nach dem 10. Januar verschiebt, ist durch das 

Urteil des Bundesfinanzhofs überholt. In allen offenen Fällen ist 

daher eine USt-Vorauszahlung, die innerhalb von zehn Tagen 

nach Ablauf des Kalenderjahres gezahlt wird, im Jahr ihrer wirt-

schaftlichen Zugehörigkeit abziehbar, wenn der 10. Januar des 

Folgejahres auf ein Wochenende fällt. Die Verlängerung der ge-

setzlichen Frist auf den folgenden Werktag ist ohne Bedeutung. 

• Lastschrift: Wer dem Finanzamt eine Ermächtigung für den 

Lastschrifteinzug der USt-Vorauszahlungen erteilt hat, kann die 

Vorauszahlung grundsätzlich als zum Fälligkeitszeitpunkt gezahlt 

behandeln,  sofern das Konto im Fälligkeitszeitpunkt eine hinrei-

chende Deckung aufweist. Das gilt unabhängig von der Wider-

rufsmöglichkeit für Lastschriften und dem tatsächlichen Termin, 

zu dem die Abbuchung durch das Finanzamt erfolgt. Durch Ertei-

lung der Lastschriftermächtigung und Abgabe der Umsatzsteuer-

voranmeldung hat der Steuerzahler nämlich alles Erforderliche 

getan, um den Leistungserfolg zum Fälligkeitstermin herbeizu-

führen. Daher ist eine am 10. Januar fällige, aber später einge-

zogene USt-Vorauszahlung im vorangegangenen Kalenderjahr 

als Betriebsausgabe zu berücksichtigen.  

 

Falls diese Informationen Ihr Interesse gefunden haben und Sie 

noch Fragen oder Interesse an einer Beratung haben, stehen wir 

Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte vereinbaren Sie dann einen Ter-

min oder wenden Sie sich per Fax an uns. 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Stefan Penka 

Steuerberater 

nach Überzeugung des Finanzgerichts Köln 

in diesem Fall nach Ablauf der Einspruchs-

frist kein Anspruch auf Wiedereinsetzung 

in den vorigen Stand. Das Urteil ist sehr 

ärgerlich für alle Steuerzahler, weil der 

Kläger sicher nicht der einzige ist, der 

dem Design der ELSTER-Website zum Op-

fer gefallen ist. Entgegen gängiger Prinzi-

pien für das Design von Eingabeformula-

ren, die einen Knopf für das Bestätigen 

oder Absenden der Eingabe am Ende des 

Formulars vorsehen, haben die ELSTER-

Formulare zwar einen Knopf am Ende des 

Formulars. Dieser („Speichern und Verlas-

sen“) dient jedoch nur dazu, die Daten 

für eine spätere Weiterbearbeitung zu 

speichern und zum Menü zurückzukehren. 

Wer die Steuererklärung oder den Ein-

spruch tatsächlich versenden will, darf 

diesen Knopf nicht drücken, sondern muss 

zum Anfang der Seite zurückkehren, um 

dort einen anderen Reiter auszuwählen, 

auf dem sich die Funktion für den Versand 

der eingegebenen Daten befindet. 

 

Verfassungsbeschwerde 
nicht per De-Mail möglich 

Als sichere, vertrauliche und nachweisba-

re Alternative zur normalen E-Mail hat der 

Gesetzgeber das De-Mail-System einge-

führt, das vor allem der Kommunikation 

mit öffentlichen Institutionen dienen soll-

te. Ein Beschluss des Bundesverfassungs-

gerichts zeigt allerdings, dass das Ziel 

noch nicht erreicht ist. Laut dem Be-

schluss können Verfassungsbeschwerden 

nämlich nicht per De-Mail eingereicht 

werden, weil damit das Schriftformerfor-

dernis des Bundesverfassungsgerichtsge-

setzes nicht erfüllt sei, demzufolge zwin-

gend ein körperliches Schriftstück beim 

Gericht eingehen muss. Der Gesetzgeber 

habe bislang noch keine gesetzliche Rege-

lung geschaffen, die eine Verfassungsbe-

schwerde per De-Mail ermöglichen würde. 

 


